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Anerkennung einer Weiterbildungsveranstaltung nach dem Bildunqsfreistellungs- und
Qualifizierungsgesetz Schleswig-Holstein (BFQG), Antrag vom 14.02.2012

Sehr geehrte Damen und Herrén,
auf Ihren Antrag wird die nachstehende Veranstaltung gemáB § 20 des Bildungsfreistellungs- und
Qualifizierungsgesetzes (BFQG) für das Land Schleswig-Holstein vom 07.06.1990 (GVOBI. Schl.-H.
S.364) i.V.m. der Landesverordnung über die Anerkennung von Weiterbildungsveranstaltungen für die
Bildungsfreistellung (Bildungsfreistellungsverordnung -BÍFVO-) vom 08.12.2008 (GVOBI. Schl.-H. S.749)
ais freistellungsberechtigende Weiterbildungsveranstaltung anerkannt.

Gescháftszeichen

Veranstaltungsbezeichnung

Veranstaltungsort

Veranstaltungstermin

anerkannt

02559-00-B-5197-12

Psychosomatische Grundversorgung (im Rahmen beruflicher
Weiterbildung für Árzte)

Campanet / Mallorca

15.04.2012 bis 22.04.2012

8 Tage

Die Anerkennung gilt auch für alie weiteren Veranstaltungen gleicher Art (Wiederholungs-
veranstaltungen), die Sie vom erstgenannten Termin an bis zum 31.03.2013 durchführen wollen.
Gleichzeitig wird anerkannt, dass eine Verblockung von Freistellungsansprüchen gem. § 7
Abs. 3 BFQG für die Teilnahme an den Veranstaltungen erforderlich ist.
Die beigefügte "Anlage zum Anerkennungsbescheid" ist Bestandteil dieses Bescheides.

Mit freundlichen GrüBen

Ute Stráter

Anlagen
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